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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1981

Norm

StPO §389 Abs2

Rechtssatz

Grundlage der Kostenersatzp icht ist die Sachfälligkeit des Angeklagten speziell wegen des den Kostenaufwand

verursachenden Delikts; diese ist nur gegeben, wenn das Strafverfahren (auch) in Ansehung dieser strafbaren

Handlung auf eine in der Strafprozeßordnung vorgesehenen Art beendet worden ist (SSt 4/12 ua).
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